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I. Steuerpflicht

§ 1 Steuerpflicht. (1) 1Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. 2Zum In-
land im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende
Anteil

1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort

a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem
Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds erforscht, ausgebeutet, er-
halten oder bewirtschaftet werden,

b) andere Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung oder Ausbeutung der aus-
schließlichen Wirtschaftszone ausgeübt werden, wie beispielsweise die Energieerzeu-
gung aus Wasser, Strömung und Wind oder

c) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen und Bauwerke für die
in den Buchstaben a und b genannten Zwecke errichtet oder genutzt werden, und

2. am Festlandsockel, soweit dort

a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet werden; natürliche Ressour-
cen in diesem Sinne sind die mineralischen und sonstigen nicht lebenden Ressourcen
des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den sesshaften Arten gehö-
renden Lebewesen, die im nutzbaren Stadium entweder unbeweglich auf oder unter
dem Meeresboden verbleiben oder sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit
dem Meeresboden oder seinem Untergrund fortbewegen können; oder

b) künstliche Inseln errichtet oder genutzt werden und Anlagen und Bauwerke für die
in Buchstabe a genannten Zwecke errichtet oder genutzt werden.

(2) 1Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind auch deutsche Staatsangehörige, die

1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und

2. zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstver-
hältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen,
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Anlage 2 (zu § 43b) Gesellschaften im
Sinne der Richtlinie 90/435/
EWG

Anlage 3 (zu § 50g)
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sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen oder keine Einkünfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich im Inland ein-
kommensteuerpflichtig sind. 2Dies gilt nur für natürliche Personen, die in dem Staat, in
dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, lediglich in einem der
beschränkten Einkommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Einkommen
herangezogen werden.

(3) 1Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben. 2Dies gilt nur, wenn
ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 Prozent der deutschen Einkommensteuer
unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den
Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 nicht übersteigen; dieser Betrag ist
zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen not-
wendig und angemessen ist. 3Inländische Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen,
gelten hierbei als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend. 4Unberücksichtigt
bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte nach Satz 2 nicht der deutschen Einkommen-
steuer unterliegende Einkünfte, die im Ausland nicht besteuert werden, soweit vergleichbare
Einkünfte im Inland steuerfrei sind. 5Weitere Voraussetzung ist, dass die Höhe der nicht
der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte durch eine Bescheinigung der
zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird. 6Der Steuerabzug nach § 50a
ist ungeachtet der Sätze 1 bis 4 vorzunehmen.

(4) Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben.

§ 1a (Andere Staatsangehörige). (1) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum anwendbar ist, die nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig sind oder die nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu
behandeln sind, gilt bei Anwendung von § 10 Absatz 1a und § 26 Absatz 1 Satz 1 Folgendes:

1. Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1a sind auch dann als Sonderausgaben abzieh-
bar, wenn der Empfänger der Leistung oder Zahlung nicht unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig ist. Voraussetzung ist, dass

a) der Empfänger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates hat, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und

b) die Besteuerung der nach § 10 Absatz 1a zu berücksichtigenden Leistung oder Zah-
lung beim Empfänger durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steu-
erbehörde nachgewiesen wird;

2. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Absatz 1 Satz 1 als unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a gilt ent-
sprechend. Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider Ehegatten
abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verdop-
peln.
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EStG

(2) Für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Personen im Sinne des § 1 Absatz 2, die
die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3 Satz 2 bis 5 erfüllen, und für unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige Personen im Sinne des § 1 Absatz 3, die die Voraussetzungen des § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen und an einem ausländischen Dienstort tätig sind,
gilt die Regelung des Absatzes 1 Nummer 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass auf Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat des ausländischen Dienstortes abzustellen ist.

II. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen für die Besteuerung

§ 2 Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen. (1) 1Der Einkommensteuer un-
terliegen

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22,

die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten Einkommensteuerpflicht oder als
inländische Einkünfte während seiner beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielt. 2Zu
welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach den
§§ 13 bis 24.

(2) 1Einkünfte sind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit der Gewinn
(§§ 4 bis 7k und 13a),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskos-
ten (§§ 8 bis 9a).

2Bei Einkünften aus Kapitalvermögen tritt § 20 Absatz 9 vorbehaltlich der Regelung in
§ 32d Absatz 2 an die Stelle der §§ 9 und 9a.

(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den Altersentlastungsbetrag, den Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende und den Abzug nach § 13 Absatz 3, ist der Gesamtbetrag
der Einkünfte.

(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Sonderausgaben und die außer-
gewöhnlichen Belastungen, ist das Einkommen.

(5) 1Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 und um die
sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen;
dieses bildet die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer. 2Knüpfen an-
dere Gesetze an den Begriff des zu versteuernden Einkommens an, ist für deren Zweck das
Einkommen in allen Fällen des § 32 um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 zu vermindern.

(5a) 1Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die in den vorstehenden Absätzen defi-
nierten Begriffe (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkom-
men, zu versteuerndes Einkommen) an, erhöhen sich für deren Zwecke diese Größen um
die nach § 32d Absatz 1 und nach § 43 Absatz 5 zu besteuernden Beträge sowie um die
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EStG § 2a

nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge und mindern sich um die nach § 3c Absatz 2
nicht abziehbaren Beträge. 2Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die in den Absät-
zen 1 bis 3 genannten Begriffe (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Ein-
künfte) an, mindern sich für deren Zwecke diese Größen um die nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 5 abziehbaren Kinderbetreuungskosten.

(5b) Soweit Rechtsnormen dieses Gesetzes an die in den vorstehenden Absätzen definier-
ten Begriffe (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen,
zu versteuerndes Einkommen) anknüpfen, sind Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 und
§ 43 Absatz 5 nicht einzubeziehen.

(6) 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um den Unterschiedsbetrag nach § 32c
Absatz 1 Satz 2, die anzurechnenden ausländischen Steuern und die Steuerermäßigungen,
vermehrt um die Steuer nach § 32d Absatz 3 und 4, die Steuer nach § 34c Absatz 5 und
den Zuschlag nach § 3 Absatz 4 Satz 2 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. August 1985 (BGBl. I S. 1756), das zuletzt durch Artikel 412
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, ist die festzusetzende Einkommensteuer. 2Wurde der Gesamtbetrag der
Einkünfte in den Fällen des § 10a Absatz 2 um Sonderausgaben nach § 10a Absatz 1 gemin-
dert, ist für die Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer der Anspruch auf Zulage
nach Abschnitt XI der tariflichen Einkommensteuer hinzuzurechnen; bei der Ermittlung
der dem Steuerpflichtigen zustehenden Zulage bleibt die Erhöhung der Grundzulage nach
§ 84 Satz 2 außer Betracht. 3Wird das Einkommen in den Fällen des § 31 um die Freibeträge
nach § 32 Absatz 6 gemindert, ist der Anspruch auf Kindergeld nach Abschnitt X der tarifli-
chen Einkommensteuer hinzuzurechnen; nicht jedoch für Kalendermonate, in denen durch
Bescheid der Familienkasse ein Anspruch auf Kindergeld festgesetzt, aber wegen § 70 Ab-
satz 1 Satz 2 nicht ausgezahlt wurde.

(7) 1Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. 2Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind
jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. 3Besteht während eines Kalenderjahres sowohl
unbeschränkte als auch beschränkte Einkommensteuerpflicht, so sind die während der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung
zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen.

(8) Die Regelungen dieses Gesetzes zu Ehegatten und Ehen sind auch auf Lebenspartner
und Lebenspartnerschaften anzuwenden.

§ 2a Negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten*). (1) 1Negative Einkünfte

1. aus einer in einem Drittstaat belegenen land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,

2. aus einer in einem Drittstaat belegenen gewerblichen Betriebsstätte,

3. a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts eines zu einem Betriebsvermögen gehören-
den Anteils an einer Drittstaaten-Körperschaft oder

b) aus der Veräußerung oder Entnahme eines zu einem Betriebsvermögen gehörenden
Anteils an einer Drittstaaten-Körperschaft oder aus der Auflösung oder Herabset-
zung des Kapitals einer Drittstaaten-Körperschaft,

4. in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an einer Drittstaaten-Kapitalgesellschaft,

5. aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schen Darlehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung in einem
Drittstaat hat,

*) Zur Anwendung des § 2a siehe § 52 Absatz 2.
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